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	Mitteilung
	


Bildungsrecht und Bildungspflicht - Schulpflicht
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor!
In der Abgeordnetenkammer wurde mit Gesetz vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, dem so genannten »Finanzgesetz 2007« die Schulpflicht (obbligo di istruzione) neu festgelegt und auf insgesamt zehn Jahre erhöht. Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bleiben weiterhin in Kraft.
In der Folge finden Sie einige Klärungen zum besseren Verständnis der aktuellen Regelung zur Schul- und Bildungspflicht.
Schulpflicht:

Mit dem Finanzgesetz 2007 ist die zehnjährige Schulpflicht eingeführt worden. Aufgrund einer Sonderbestimmung kann in Südtirol das 10. Schuljahr jedoch auch durch eine geeignete Form der Lehrlingsausbildung an einer Berufsschule absolviert werden. Das Amt für Lehrlingswesen wird dazu eigene Richtlinien ausarbeiten.

Dies bedeutet, dass das Einstiegsalter der Schülerinnen und Schüler in die Lehrlingsausbildung, welches auf Staatsebene von 15 Jahren auf 16 angehoben wurde, in Südtirol weiterhin 15 Jahre ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Schülerin/der Schüler im Besitz des Mittelschuldiploms ist und neun Jahre lang eine Schule (Grundschule, Mittelschule und Berufsgrundstufe an der Berufsschule) besucht hat.

Bildungsrecht und Bildungspflicht:

Dazu muss das Gesetz vom 12.7.2005, Nr. 228, das sogenannte »Milleproroghe Gesetz« zitiert werden, welches im Artikel 1, Absatz 5, vorsieht, dass abändernde und integrierende Bestimmungen zum Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 76/2005 innerhalb von 36 Monaten ab Inkrafttreten erlassen werden können. Demzufolge ist die Bildungspflicht laut Artikel 1, Absatz 3 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 76/2005 bis zum 18. Lebensjahr immer noch aufrecht und wirksam. Allen Jugendlichen muss mindestens ein zwölfjähriges Bildungsrecht gewährt werden, das nach dem Abschluss der Mittelschule sowohl an Schulen staatlicher Art als auch an Berufsschulen in Anspruch genommen werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Schülerinnen/die Schüler bis vor Vollendung des 18. Lebensjahres das Bildungssystem nicht ohne Abschluss verlassen dürfen.

Somit haben Jugendliche die Bildungspflicht erfüllt, die
· bis zum 18. Lebensjahr eine Oberschule oder eine Berufsschule besuchen oder nach Vollendung des 15. Lebensjahres eine Lehre machen;

· bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres ein Fachdiplom einer dreijährigen Lehranstalt oder Berufsfachschule erwerben. 
Mit freundlichen Grüßen
	Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
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